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Grundlage sind nur die im Versicherungsschein 
vereinbarten Klauseln.  
 
732 Blei-, Messing- oder Eloxal-

verglasungen, transparentes 
Glasmosaik  

 
Der Versicherer leistet Ersatz für Schäden an 
nicht aus Glas bestehenden Teilen von Blei-, 
Messing- oder Eloxalverglasungen oder von 
transparentem Glasmosaik nur, wenn gleichzeitig 
ein ersatzpflichtiger Schaden durch Zerbrechen 
(§ 1 Nr. 1 AGIB 2008) an der zugehörigen 
Scheibe vorliegt und entweder beide Schäden auf 
derselben Ursache beruhen oder der Schaden an 
der Scheibe den anderen Schaden verursacht 
hat. Die Rahmen der Verglasungen sind nicht 
Gegenstand der Versicherung.  
 
735   Waren und Dekorationsmittel  
 
1.  Der Versicherer leistet bis zu dem verein-

barten Betrag auf Erstes Risiko 
Entschädigung auch für Schäden an 
ausgestellten Waren und Dekorationsmitteln 
hinter versicherten Scheiben (z. B. von 
Schaufenstern, Schaukästen und Vitrinen), 
wenn gleichzeitig ein ersatzpflichtiger 
Schaden durch Zerbrechen (§ 1 Nr. 1 AGIB 
2008) der Scheibe vorliegt und die Waren 
oder Dekorationsmittel durch Glassplitter oder 
durch Gegenstände zerstört oder beschädigt 
worden sind, die beim Zerbrechen der 
Scheibe eingedrungen sind.  

2.  Ersetzt werden: 
a)  bei zerstörten Sachen der Wieder-

beschaffungspreis unmittelbar vor Eintritt 
des Versicherungsfalles; die Reste der 
zerstörten Sachen stehen dem Versi-
cherer zu, wenn nicht der Versicherungs-
nehmer den Wert der Reste an den 
Versicherer zahlt;  

b)  bei beschädigten Sachen die notwendi-
gen Reparaturkosten zur Zeit des Eintritts 
des Versicherungsfalles zuzüglich einer 
durch den Versicherungsfall etwa ent-
standenen und durch die Reparatur nicht 
auszugleichenden Wertminderung, 
höchstens jedoch der Wiederbeschaf-
fungspreis unmittelbar vor Eintritt des 
Versicherungsfalles.  

 

753   Werbeanlagen  
 
1.  Versichert sind die im Versicherungsvertrag 

näher bezeichneten Werbeanlagen, und zwar:  
-  Leuchtröhrenanlagen (Hochspannungs-

anlagen); 
-  Firmenschilder; 
-  Transparente. 

2.  Der Versicherer leistet Ersatz:  
a)  bei Leuchtröhrenanlagen (Hoch-

spannungsanlagen) für Schäden durch 
Zerbrechen (§ 1 Nr. 1 AGIB 2002) der 
Röhren (Systeme) und an den übrigen 
Teilen der Anlage für alle Beschädigun-
gen oder Zerstörungen, soweit sie nicht 
eine unmittelbare Folge der durch den 
Betrieb der Anlage verursachten 
Abnutzung sind;  

b)  bei Firmenschildern und Transparenten 
für Schäden durch Zerbrechen (§ 1 Nr. 1 
AGIB 2008) der Glas- und Kunststoffteile.  

Schäden an Leuchtkörpern oder nicht aus 
Glas oder Kunststoff bestehenden Teilen 
(z. B. Metallkonstruktion, Bemalung, Beschrif-
tung, Kabel) sind mitversichert, wenn gleich-
zeitig ein ersatzpflichtiger Schaden durch 
Zerbrechen (§ 1 Nr. 1 AGIB 2008) am Glas 
oder Kunststoff vorliegt und entweder beide 
Schäden auf derselben Ursache beruhen 
oder der Schaden am Glas oder Kunststoff 
den anderen Schaden verursacht hat.  

3.  Abweichend von § 1 Nr. 2 b) aa) AGIB 2008 
sind, soweit nichts anderes vereinbart ist, 
Schäden durch Brand, Blitzschlag, Explosion, 
Implosion, Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeugs, seiner Teile oder seiner 
Ladung sowie Schäden durch Löschen, 
Niederreißen oder Ausräumen mitversichert.  

4.  Kosten für Farbangleichungen unbeschä-
digter Systeme oder für sonstige Änderungen 
oder Verbesserungen sowie für Überholungen 
sind nicht entschädigungspflichtig.  

5.  Wird anlässlich eines ersatzpflichtigen Scha-
dens an den übrigen Teilen der Anlage eine 
vorläufige Reparatur durch einen Nicht-
fachmann vorgenommen, so sind die Kosten 
hierfür sowie die daraus entstehenden Folgen 
vom Versicherungsnehmer zu tragen.  
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771   Wohnungswechsel  
 
1.  Bei einem Wohnungswechsel innerhalb der 

Bundesrepublik Deutschland gilt die Versiche-
rung auch während des Umzugs und in der 
neuen Wohnung. Nach Ablauf von zwei 
Monaten ab Beginn des Umzugs besteht 
Versicherungsschutz nur noch in der neuen 
Wohnung.  

2.  Der Versicherungsnehmer hat den 
Wohnungswechsel nach Beendigung des 
Umzugs dem Versicherer unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen.  

3.  Die Prämie wird gegebenenfalls ab Beginn 
des Umzugs dem neuen Versicherungs-
umfang angepasst.  

 
781   Führung  
 
Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, 
Anzeigen und Willenserklärungen des 
Versicherungsnehmers für alle beteiligten 
Versicherer entgegenzunehmen.  
 
782   Prozessführung  
 
Soweit die vertraglichen Grundlagen für die 
beteiligten Versicherer die gleichen sind, ist 
folgendes vereinbart:  
1.  Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen 

aus diesem Vertrag seine Ansprüche nur 
gegen den führenden Versicherer und nur 
wegen dessen Anteil gerichtlich geltend 
machen.  

2.  Die beteiligten Versicherer erkennen die 
gegen den führenden Versicherer rechts-
kräftig gewordene Entscheidung sowie die 
von diesem mit dem Versicherungsnehmer 
nach Rechtshängigkeit geschlossenen 
Vergleiche als auch für sich verbindlich an.  

3.  Falls der Anteil des führenden Versicherers 
die Berufungs- oder Revisionssumme nicht 
erreicht, ist der Versicherungsnehmer 
berechtigt und auf Verlangen des führenden 
oder eines mitbeteiligten Versicherers 
verpflichtet, die Klage auf einen zweiten, 
erforderlichenfalls auf weitere Versicherer 
auszudehnen, bis diese Summe erreicht ist. 
Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so 
gilt Nr. 2 nicht.  

 

783   Makler  
 
Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler 
ist bevollmächtigt, Anzeigen und Willens-
erklärungen des Versicherungsnehmers 
entgegenzunehmen. Er ist durch den Makler-
vertrag verpflichtet, diese unverzüglich an den 
Versicherer weiterzuleiten.  
 
785   Wohnungseigentum in der 

Glasversicherung  
 
1.  Für Versicherungsverträge mit einer Gemein-

schaft von Wohnungseigentümern gilt:  
a)  Ist der Versicherer nach § 10 AGIB 2008 

sowie § 9 AVB Sach 2008 wegen des 
Verhaltens einzelner 
Wohnungseigentümer leistungsfrei, so 
kann er sich hierauf gegenüber den 
übrigen Wohnungseigentümern wegen 
deren Sondereigentum und wegen deren 
Miteigentumsanteilen (§ 1 Abs. 2 des 
Wohnungseigentumsgesetzes) nicht 
berufen.  

b)  Die übrigen Wohnungseigentümer 
können verlangen, dass der Versicherer 
ihnen auch hinsichtlich des Miteigentums-
anteiles des Wohnungseigentümers, der 
den Entschädigungsanspruch verwirkt 
hat, Entschädigung leistet, jedoch nur, so-
weit diese zusätzliche Entschädigung zur 
Wiederherstellung des gemeinschaft-
lichen Eigentums (§ 1 Abs. 5 des Woh-
nungseigentumsgesetzes) verwendet 
wird.  
Der Wohnungseigentümer, in dessen 
Person der Verwirkungsgrund vorliegt, ist 
verpflichtet, dem Versicherer diese 
Mehraufwendungen zu erstatten.  

2.  Für die Versicherung bei Teileigentum (§ 1 
Abs. 3 des Wohnungseigentumsgesetzes) gilt 
Nr. 1 entsprechend.  


